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MERKBLATT Innovation und Umwelt

 

 

VERPACKUNGSENTSORGUNG  BEI GEWERBLICHEN  
ANFALLSTELLEN 
 
Bei der Entsorgung von Verpackungen, die bei Industrie, Handel und Gewerbe 

anfallen, ist der gesetzliche Rahmen weniger eng gesteckt als bei den Ver-

packungen, die in Privathaushalten anfallen1. Die Verpackungsverordnung ver-

pflichtet die Lieferanten von Waren, gebrauchte Verpackungen grundsätzlich 

auch von gewerblichen Kunden zurückzunehmen. Die Art und Weise, wie diese 

Pflicht umgesetzt wird, ist aber weitgehend den Beteiligten überlassen. Gerade 

deshalb tauchen in der Praxis immer wieder Fragen auf, die der Verordnungs-

text nicht unmittelbar beantwortet. 

Die Grundregeln: 

• Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, Transportverpackungen und Ver-

kaufsverpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen (§ 4 und § 7  Verpa-

ckungsverordnung2. 

• Zwischen Lieferanten und Kunden können individuelle Vereinbarungen über die 

Modalitäten der Rückgabe und die Kostenregelung getroffen werden.  

• Gesetzliche Rücknahme- und Verwertungsquoten gibt es bei Transportverpa-

ckungen und gewerblich anfallenden Verkaufsverpackungen nicht.  

 

                                                
1 Über die Pflichten bei Verpackungen für Privathaushalte informiert das IHK-Merkblatt „Verpackun-
gen für private Endverbraucher: Hersteller und Importeure müssen die Entsorgung der  
Verkaufsverpackungen finanzieren“ , im Internet unter 
http://www.muenchen.ihk.de/mike/ihk_geschaeftsfelder/innovation/Anhaenge/Verkaufsverpackungen
-fuer-private-Endverbraucher2.pdf 
 
2 Der Text Verpackungsverordnung ist im Internet unter 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/verpackv_1998/index.html zu finden. Werden in diesem 
Merkblatt Paragrafen genannt, handelt es sich immer um Paragrafen der Verpackungsverordnung. 
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Gelten für Transportverpackungen und Verkaufsverpackungen unter-

schiedliche Regeln? 

Nein. Die Verpackungsverordnung behandelt zwar Transportverpackungen und Verkaufs-

verpackungen in unterschiedlichen Paragrafen. Die Rücknahme und Verwertung von 

Transportverpackungen ist in § 4 geregelt. Transportverpackungen sind nach der Verpa-

ckungsverordnung die Verpackungen, die beim Handel anfallen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4). Verpa-

ckungen, die beim Endverbraucher der Ware anfallen, sind definitionsgemäß „Verkaufs-

verpackungen“. Wenn diese Verkaufsverpackungen bei gewerblichen Endverbrauchern 

anfallen, ist für Rücknahme und Verwertung der § 7 maßgeblich. Für die Entsorgungspra-

xis spielt diese formale Unterscheidung allerdings keine große Rolle.  

Rücktransport oder Entsorgung vor Ort? 

Rücknahme muss nicht mit Rücktransport zum Lieferanten gleichgesetzt werden. Sie 

kann auch durch die Beauftragung eines Dritten oder eine ortsnahe Entsorgung an der 

Anfallstelle erfolgen. Jeder Rücktransport von leeren Verpackungen bedeutet einen zu-

sätzlichen Transportaufwand und damit auch eine zusätzliche Belastung der Umwelt. 

Zwar kann es im Einzelfall zweckmäßig sein, einem Lieferanten, der sonst leer zurückfah-

ren würde, die ausgediente Verpackung sofort oder bei der nächsten Lieferung wieder 

mitzugeben. In der Regel wird die Ware weder nach Erhalt unmittelbar ausgepackt, noch 

ist es üblich, dass das Lieferfahrzeug leer zurückfährt. In den meisten Fällen empfiehlt es 

sich daher, den unnötigen Transport leerer Verpackungen zu vermeiden und diese statt 

dessen so ortsnah wie möglich einer Verwertung zuzuführen.  

Keinen Sinn hat es, mit einem Spediteur, der Waren anliefert, über die Rücknahme ge-

brauchter Verpackungen zu streiten. Ihn treffen die Pflichten der Verpackungsverordnung 

nicht. Er wird gebrauchte Verpackungen nur mitnehmen, wenn er vom Lieferanten dafür 

eigens einen Auftrag hat. 

Der Regelfall in der Praxis: Die Beauftragung Dritter 

Häufig bereitet es Herstellern und Vertreibern erhebliche Probleme, die Verpackungen 

selbst zurückzunehmen. Die Verteilungslogistik ist gewöhnlich nicht auf die Rücknahme 

von Verpackungen ausgelegt. § 11 lässt deshalb auch die Beauftragung Dritter zu. Der 

Dritte kann ein einzelnes Entsorgungsunternehmen oder eine flächendeckende Organisa-

tion sein. 
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Beauftragung von Organisationen (Rücknahmesysteme, Branchen-

systeme) 

Hersteller oder Vertreiber beauftragen hier einen Dienstleister damit, die Verpackungen 

auf ihre Kosten bei den Kunden abzuholen und zu verwerten. In die Logistik sind in der 

Regel regionale Entsorgungsunternehmen eingebunden. Flächendeckende Organisatio-

nen sind tätig  

• für bestimmte Branchen, z.  B. für die Bereiche Sanitär, Heizungs- und Klimatech-

nik, Baustoffe, Möbel, Bürofachhandel u. a., 

• für große einzelne Hersteller oder Vertreiber, die an einen definierten Kundenkreis 

liefern, 

• bei Rücknahmesystemen für bestimmte Packmittelgruppen, z. B. Papiersäcke, 

Kunststoffverpackungen oder Stahlfässer. 

Beauftragung einzelner Entsorger 

Für Verpackungen, die nicht in Entsorgungssysteme eingebunden sind, muss eine indivi-

duelle Entsorgungsmöglichkeit gefunden werden. Im Regelfall werden die Anfallstellen 

einen individuellen Vertrag mit einem örtlichen oder regionalen Entsorgungsunternehmen 

schließen. Adressen von regionalen Entsorgern erfahren Sie bei der IHK oder im Internet 

unter www.umfis.de. 

Wer übernimmt die Kosten? 

Kosten für den Rücktransport 

Bei Transportverpackungen (§ 4) sagt die Verpackungsverordnung nichts zur Kostenrege-

lung. Die in der juristischen Literatur geführte Diskussion hierzu erweist sich letzten Endes 

als müßig, da die Verpackungsverordnung einem zivilrechtlich vereinbarten Kostenaus-

gleich nicht entgegensteht. 

Verkaufsverpackungen sind nach § 7 grundsätzlich unentgeltlich zurückzunehmen, es 

können aber davon abweichende Vereinbarungen getroffen werden, z. B. in AGBs. 

Kosten für die Verwertung 

Hersteller und Vertreiber sind verpflichtet, die zurückgenommenen Verpackungen erneut 

zu verwenden oder stofflich zu verwerten (soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich 

zumutbar ist). Sie haben damit nach Sinn und Zweck der Vorschrift die Kosten für die 
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Verwertung zu tragen. Die an anderer Stelle genannten Systemlösungen tragen dem 

weitgehend Rechnung. 

Die Höhe der Kosten 

Die Kosten für die Entsorgung sind von den Umständen des Einzelfalls abhängig (Menge 

des Anfalls, Anlieferung oder Abholung durch das Entsorgungsunternehmen usw.). Im 

Einzelnen sind die Beträge und Konditionen erheblichen Schwankungen unterworfen. 

Erkundigen Sie sich bei den verschiedenen Anbietern von Entsorgungsdienstleistungen 

nach den jeweils aktuellen Preisen. Als grobe Anhaltswerte galten bisher folgende Pau-

schalierungen: 

- Non-Food-Bereich: 0,10 % 

- Food-Bereich 0,25 - 0,30 %  

des jeweiligen Warenwertes. Im Einzelfall können diese Pauschalierungen jedoch auf-

grund besonderer Umstände stark von den tatsächlichen Kosten abweichen. 

Gilt die Rücknahmepflicht auch über Grenzen hinweg? 

Die Verpackungsverordnung gilt für alle Verpackungen, die auf dem Gebiet der Bundes-

republik Deutschland in Verkehr gebracht werden, auch für Verpackungen von Importwa-

ren. Da die Verpackungsverordnung öffentlich-rechtliche Pflichten regelt, kann deren Ein-

haltung letztlich jedoch nur durch die jeweils zuständige deutsche Umweltbehörde er-

zwungen werden.  

Verpackungen, die deutsche Unternehmen im Ausland in Verkehr bringen, unterliegen 

nicht der Verpackungsverordnung. Allerdings gibt es auch in allen anderen EU-Staaten 

Vorschriften über die Rücknahme und Verwertung von Verpackungen. Die einzelnen 

Staaten haben die europäische Richtlinie über Verpackungsabfälle auf sehr unterschiedli-

che Weise in nationales Recht umgesetzt.  

Bei Fragen zu anderen Ländern können Sie sich an die jeweilige deutsche Außenhan-

delskammer (AHK) wenden, die Sie im Internet unter http://www.ahk.de finden. 

Kennzeichnung von Verpackungen 

Eine Kennzeichnung des Verpackungsmaterials auf freiwilliger Basis ist zulässig, z. B. die 

Kennzeichnung der verwendeten  Kunststoffarten. Wenn eine Materialkennzeichnung 

erfolgt, müssen die in der Verordnung vorgeschriebenen Symbole verwendet werden, z. 

B. das Recyclingsymbol und die Abkürzung PE oder die Zahl 02 für Polyethylen. 



Seite 5 von 5 

Auch andere Kennzeichnungen, soweit sie nicht mit den Materialkennzeichen verwechselt 

werden können, sind erlaubt, wie z. B. die Logos der verschiedenen Rücknahmesysteme. 

Ein Sonderfall ist das RESY-Zeichen, das sich häufig auf Papier- und Kartonverpackun-

gen findet. Es garantiert, dass die Verpackung recyclingfähig ist und durch die Papier- 

und Wellpappenindustrie verwertet wird. Eine Entsorgungsleistung ist damit nicht verbun-

den. 

 
Hinweis: Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der IHK München für ihre Mitgliedsunter-
nehmen. Dabei handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung der fachlichen und rechtlichen 
Grundlagen, die nur erste Hinweise enthält und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es kann eine 
Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, kann eine Haf-
tung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 


